Absender:

An

Berechnung der Altersteilzeitbezüge 

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit widerspreche ich meinen Verdienstabrechnungen rückwirkend für die letzten 6 Monate insoweit, als darin die Höhe des mir zustehenden Aufstockungsbetrages für Altersteilzeitarbeit durch die Anwendung der Verordnung über die Mindestnettobeträge nach dem Altersteilzeitgesetz (Mindestnettobetrags-Verordnung) vom 19. Dezember 2007 unzutreffend berechnet wurde. 

Die Verwendung der als Anlage der Verordnung über die Mindestnettobeträge nach dem Altersteilzeitgesetz (Mindestnettobetrags-Verordnung) vom 19. Dezember 2007 (BGBl. I S. 3040) veröffentlichten Tabellenwerte zur Berechnung der mir derzeit zustehenden Bezüge führt zu einer tarif- und arbeitsvertragswidrigen Berechnung der mir nach § 5 Abs. 2 TV ATZ  jeweils zustehenden Mindestnettobeträge. Denn die darin enthaltenen Tabellenwerte beruhen auf den im Jahre 2008 geltenden Lohnsteuerabzügen. Errechnet werden so 83 % des Nettoeinkommens, das der Arbeitnehmer aus dem im Jahre 2010 ohne Verminderung der Arbeitszeit erzielten Bruttoentgelt erhalten hätte (Fiktion 1), wenn dieses im Jahre 2010 erzielte Einkommen nach den im Jahre 2008 geltenden Bedingungen versteuert worden wäre (Fiktion 2). Für die Annahme, die Tarifvertragsparteien hätten das Vergleichsnettoeinkommen nach den steuerrechtlichen Normen eines anderen als des jeweils gegenwärtigen Lohnzahlungszeitraums bemessen wollen, finden sich im TV ATZ keinerlei Anhaltspunkte.

Ich fordere Sie daher auf, den mir nach § 5 Abs. 2 TV ATZ derzeit zustehenden Mindestnettobetrag unter sinngemäßer Anwendung der Vorschriften zum Leistungsentgelt (§ 133 SGB III) auf der Grundlage der derzeit geltenden Lohnsteuerdaten neu zu berechnen.

Mit freundlichen Grüßen

........................................................................

Vor- und Zuname
